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schaffungsabkommen GPA nicht durchset-
zen.103 Für TTIP fordern Industrieverbände wie 
BusinessEurope nun weitere Verschärfungen: 
Das Freihandelsabkommen solle darauf ab-
zielen, „die existierenden Schwellenwerte zu 
senken und über die GPA-Verpflichtungen hi-
nauszugehen“.104 Setzt sich die Industrie durch, 

könnten folglich noch mehr Aufträge unter Aus-
schreibungszwang geraten. „Die Reduzierung 
der Staatsaufgaben auf hoheitliche Kernauf-
gaben und die Übertragung vieler öffentlicher 
Aufgaben an Private wäre kaum noch aufzuhal-
ten“, befürchtet der Vorsitzende der Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di, Frank Bsirske.105

Für TTIP ebenfalls bedeutsam sind die paral-
lel bei der WTO ablaufenden Verhandlungen 
über ein plurilaterales Dienstleistungsab-
kommen, das Trade in Services Agreement 
TISA. Aufgrund des Stillstands der Doha-Run-
de initiierte die Ländergruppe der „Really 
Good Friends of Services“ 2012 Sondierungs-
gespräche, die Anfang 2013 in die Aufnahme 
der TISA-Verhandlungen mündeten.106 An 
diesen Gesprächen nehmen insgesamt 21 
Staaten teil, neben EU und USA noch weitere 
Industrie- und einige Entwicklungsländer. 
Wie der Generaldirektor für 
Handel der EU-Kommission, 
Jean-Luc Demarty, sagte, 
sollen die TTIP-Verpflich-
tungen noch über TISA 
hinausgehen. „Die an TISA 
teilnehmenden Länder 
sind zu heterogen, um das 
Anspruchsniveau der TTIP 
zu erreichen.“ Marktzugang 

in sensiblen Sektoren, tiefe regulatorische 
Kooperation oder die grenzüberschreitende 
Arbeitsmobilität: „All dies ist nur vorstellbar 
in einer Beziehung, die so tief ist wie die tran-
satlantische“, so Demarty.107 Zugleich aber 
verleiht diese Parallelität EU und USA die 
Möglichkeit, ihre TTIP-Einigungen anschlie-
ßend gegenüber den TISA-Partnern durchzu-
setzen. Dank ihrer enormen wirtschaftlichen 
Macht könnten sie opponierende Regie-
rungen mit transatlantisch abgestimmten 
Handelssanktionen auf Linie bringen.

Box 7

TISA: Auf dem Nebengleis zur Deregulierung
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103 Weidenholzer, Josef 2013: Konzesssionsrichtlinie: Verhandlungen abgeschlossen, 16.9.2013. 
http://www.weidenholzer.eu/2013/09/16/konzessionsrichtlinie-verhandlungen-abgeschlossen/

104 Businesseurope 2013: Public Procurement in the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Position Paper, 11.12.2013
105 Bsirske, Frank 2014: Marktwirtschaftliche Liberalisierung versus sozialstaatliche Regulierung: Zu den Risiken und Chancen des 

TTIP aus der Sicht der Gewerkschaften, in: Ska Keller (Hrsg.): TTIP: Das Freihandelsabkommen mit den USA in der Kritik, S. 45-51
106 European Commission: Negotiations for a Plurilateral Agreement on Trade in Services. Memo, Brüssel, 15.2.2013. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-107_en.htm
107 Inside US Trade 2013: Offi cial: EU seeks more ambitious outcome on services in TTIP than TISA, IUST, Jahrgang 31, No. 44, 8.11.2013
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Besondere Sorgen über das TTIP müssen sich 
all jene BürgerInnen machen, die für gesun-

de Ernährung und eine nachhaltige Land- und  
Lebensmittelwirtschaft eintreten. Die Forderun-
gen nach einer sozial-ökologischen Agrarwende 
und einem vorsorgenden Verbraucherschutz 
könnten erhebliche Rückschläge erfahren, wenn 
die Interessen der Agrar- und Lebensmittelindus-
trie sich in den Verhandlungen durchsetzen soll-
ten. Doch ist den Verhandlern durchaus bewusst, 
dass der Widerstand europäischer Verbrauche-
rInnen, die Gentechnik, Massentierhaltung und 
Pestizidcocktails ablehnen, zu einer ernsten Ge-
fahr für das Abkommen werden könnte. Und so 
üben sich Repräsentanten der EU-Kommission in 
unglaubwürdigen Beschwichtigungen. „Wir wer-
den nicht über Änderungen grundlegender Re-
gulierungen verhandeln, die wir nicht wünschen, 
seien es Hormone oder genetisch manipulierte 
Organismen“, beteuerte etwa José Manuel Barro-
so, Präsident der EU-Kommission. „Unser hohes 
Niveau an Gesundheits- und Sicherheitsstan-
dards, Verbraucher- und Umweltschutz werden 
wir nicht gefährden.“ 108

Doch ist dies eine bewusste Irreführung der Öf-
fentlichkeit. Denn um den USA Handelserleichte-
rungen für europäische Exporteure abzuringen, 
müssen die europäischen Unterhändler auch zu 
Zugeständnissen in den Bereichen fähig sein, die 
den Amerikanern wichtig sind, darunter Agrar-
güter und Gentechnik. Und genau dies räumt der 
EU-Handelskommissar, Karel De Gucht, auch ein: 
„Die Landwirtschaft wird natürlich eine wichtige 
Rolle spielen. Man wird Deals brauchen, um zu 
einer Lösung zu gelangen.“109 Diese Deals aber 
bestehen aus wechselseitigen Zugeständnissen, 
die aufgrund der Intransparenz der Verhandlun-
gen überhaupt nicht absehbar sind. Genau darin 
liegt eine wesentliche Gefahr des Freihandelsab-
kommens. 

6.1. Verhandlungsmandat:  
Verbraucherschutz unter Beschuss

Auch verschweigen die Unterhändler notorisch, 
dass sich das EU-Mandat für die TTIP-Verhand-
lungen grundsätzlich auf sämtliche für Ernäh-
rung und Verbraucherschutz relevanten Berei-

6. Kampf um’s Vorsorgeprinzip:  
Risiken für Ernährung und Verbraucherschutz 

108 Reuters: EU, U.S. to start free trade talks. 13.2.2013. http://www.reuters.com/article/2013/02/13/us-eu-us-trade-idUSBRE-
91C0OC20130213. Bloomberg: Barroso Says U.S., EU Trade Deal Won’t Eliminate Regulation. 13.4.2013. http://www.bloomberg.
com/news/2013-04-12/barroso-says-u-s-eu-trade-talks-won-t-imperil-essential-rules.html 

109 Ebd.
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che erstreckt. So schließt der Abschnitt über 
„Regulierungsfragen und nichttarifäre Handels-
hemmnisse“ die sogenannten „gesundheits-
polizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen 
Maßnahmen“ ein. Damit sind staatliche Regulie-
rungen gemeint, die den Gesundheitsschutz von 
Menschen, Tieren und Pflanzen betreffen, etwa 
die Lebensmittelsicherheit oder die Risikobewer-
tungen und Zulassungsverfahren für Gentechnik, 
Pestizide, Antibiotika, Aromen und Zusatzstoffe. 
All diese Verfahren sollen durch „gegenseitige 
Anerkennung“ oder „Harmonisierung“ so weit 
dereguliert werden, dass sie keine „unnötigen 
Handels- und Investitionshemmnisse“ mehr dar-
stellen.110 

Weitere für den Verbraucherschutz wichtige 
Instrumente wie Zertifizierungen, Kennzeich-
nungs- und Etikettierungsvorschriften sind 
ebenfalls Gegenstand der TTIP-Verhandlungen 
und tauchen im Verhandlungsmandat unter 
dem Stichwort „Technische Vorschriften, Nor-
men und Konformitätsbewertungsverfahren“ 
auf. Ziel ist es demnach, „überflüssige und auf-
wändige Prüfungs- und Zertifizierungsverfah-
ren zu verringern“ und „Bestimmungen über die 
Etikettierung“ zu überprüfen.111 Damit sind die 
für EndverbraucherInnen so wichtigen Kennzei-
chungsregeln für Lebensmittelverpackungen 
ebenfalls potenzieller Verhandlungsgegenstand. 
Etikettierungsvorschriften für Inhaltsstoffe und 
Nährwertangaben, für die Verwendung gentech-
nisch veränderter Organismen (GVOs) oder die 
Warnhinweise auf Zigarettenschachteln können 
durch TTIP als „technische Handelshemmnisse“ 
auf den Prüfstand kommen und gegebenenfalls 
modifiziert werden. 

Mehr noch: Da das Mandat dezidiert auf den Ab-
bau dieser nichttarifären Handelshemmnisse ab-
zielt, legt es allen Versuchen der Ausweitung und 
Verbesserung des Verbraucherschutzes zusätz-
liche Hürden in den Weg. Dies beträfe etwa die 
von Verbraucherorganisationen wie Foodwatch 
geforderte Einführung einer leicht verständli-
chen Ampelkennzeichnung auf Lebensmittelver-
packungen, die den Fett-, Zucker- und Salzgehalt 
je nach der Höhe mit rot, gelb oder grün signali-
sieren würde. Die gleiche Schwierigkeit könnten 
die Kampagnen für eine Ausweitung der Gen-
technikkennzeichnung bei tierischen Produkten 

erleiden. Zwar müssen in der EU Lebensmittel, 
die GVOs enthalten, grundsätzlich gekennzeich-
net werden, doch gilt dies bisher nicht für Fleisch, 
Milch und Eier von Tieren, die mit genmanipu-
lierten Futtermitteln gefüttert werden. 

6.2. Genfood: Konzerne attackieren  
Vorsorgeprinzip

Einen zentralen Stellenwert in den TTIP-Verhand-
lungen spielt das im Lissabon-Vertrag verankerte 
Vorsorgeprinzip (§191, Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union AEUV). Dieses 
schreibt für den Umwelt- und Gesundheitsschutz 
Vorsorgemaßnahmen besonders in jenen Fällen 
vor, in denen noch wissenschaftliche Unsicher-
heit über das Risiko bestimmter Produkte oder 
Verfahren herrscht. Auch die Zulassung im Be-
reich der Gentechnik folgt in der EU dem Vorsor-
geprinzip und verlangt vor dem Inverkehrbringen 
und der Freisetzung von GVOs eine umfassende 
Risikobewertung sowie die Kennzeichnung gen-
manipulierter Lebens- und Futtermittel. Ferner 
sind alle zugelassenen GVOs in einem öffentlich 
zugänglichen Register eingetragen. 

Ganz anders ist die Situation in den USA, wo 
genmanipulierte Pflanzen offiziell als „im We-
sentlichen gleichwertig“ („substantially equiva-
lent“) mit ihren konventionellen Artgenossen 
behandelt werden. Entsprechend gibt es weder 
ein spezifisches GVO-Zulassungsverfahren noch 
eine verpflichtende Risikobewertung oder Kenn-
zeichnung. Für den Anbau genmanipulierter 
Pflanzen kommt es nur fallweise zu Überprüfun-
gen der Umweltrisiken, während die Bewertung 
der gesundheitlichen Risiken fast vollständig ins 
Belieben der Konzerne gesetzt ist. So unterlie-
gen GVOs nur dann einer Überprüfung durch die 
US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Ad-
ministration), wenn sie nicht als „im Wesentlichen 
sicher“ (GRAS: „Generally Recognized as Safe“) an-
erkannt sein sollten. Doch die Entscheidung über 
den „GRAS-Status“ ihrer genveränderten Produkte 
treffen die Unternehmen selbst.112 Diesen weitge-
hend risikoblinden Ansatz betrachten die Ameri-
kaner als „wissenschaftlich fundiert“. 

Gegen das Vorsorgeprinzip und die darauf beru-
henden europäischen Zulassungsverfahren läuft 
eine transatlantische Kampagne der Agrar- und 

6. Kampf um’s Vorsorgeprinzip:  
Risiken für Ernährung und Verbraucherschutz 

110 Rat der Europäischen Union 2013: Leitlinien für die Verhandlungen über die transatlantische Handels- und Investitionspartner-
schaft zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika, Brüssel 17.6.2013, 11103/13

111 Ebd.
112 Freese, William/Schubert, David 2004: Safety Testing and Regulation of Genetically Engineered Foods. In: Biotechnology and 

Genetic Engineering Reviews, Vol. 21, November 2004, S. 299-324. Sowie: http://gmo-journal.com/2009/08/30/introduction-to- 
regulation-of-gm-foods-by-fda/
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Biotechindustrie. So ver-
langt etwa die Business 
Coalition for Transatlantic 
Trade, ein Zusammenschluss 
vornehmlich US-amerika-
nischer Konzerne, in ihrem 
TTIP-Forderungskatalog, 
dass „wissen schaftsbasierte 
Entscheidungsfindung und 
nicht das Vorsorgeprinzip“ 
bei der Regulierung zu Grun-
de gelegt werden müssen.113 
Nathalie Moll, die General-
sekretärin des Biotechver-
bands EuropaBio (diesem 
gehören u.a. Bayer, BASF, 
Monsanto und DuPont an), 

beklagt, dass sich die europäische GVO-Regulie-
rung auf eine „politikbasierte Wissenschaft anstel-
le einer wissenschaftsbasierten Politik“ stütze.114 
Der ehemalige Bayer CropScience-Vorstandsvor-
sitzende, Professor Friedrich Berschauer, schließ-
lich meinte, Europa solle sich „die Anwendung des 
Vorsorgeprinzips nicht mehr länger leisten, nur 
um gefühlte Risiken zu minimieren!“115 

Ginge es nach dem Zusammenschluss der 
US-amerikanischen Sojabohnenproduzenten ASA 
(American Soybean Association), dessen Mitglie-
der die genmanipulierten Sojasorten von Mon-
santo exportieren, sollte die GVO-Kennzeichnung 
in der EU nur noch, wie in den USA, auf freiwilliger 
Basis erfolgen. In einer TTIP-Stellungnahme for-
derte ASA, dass die „verpflichtende EU-Rückver-
folgungs- und Kennzeichnungspolitik“ mit einer 
„nicht-diskriminierenden“ Positivkennzeichnung 
ersetzt werden müsse, die lediglich eine freiwilli-
ge Kennzeichnung GVO-freier Produkte erlauben 
würde. Der Einbau biotechnologischer Bestand-
teile in Lebensmittel solle grundsätzlich „nicht mit 
einem Label stigmatisiert werden“.116

Der internationale Konzernverband BIO (Bio-
technology Industry Organization) forderte in 
seiner TTIP-Stellungnahme, die EU solle die „Wis-
senschaft respektieren“ und ihre Zulassungsver-
fahren beschleunigen. Die „mangelnde Anglei-
chung der Risikobewertungsrichtlinien“ führe 
zur „asynchronen Zulassung“ von GVOs, so dass 

die Vermarktung in der EU um Jahre hinter der 
in den USA zurückbleibe. Doch angesichts der 
lückenhaften Risikoprüfung in den USA läuft die 
BIO-Forderung nach transatlantischer Anglei-
chung de facto auf eine Abschaffung des EU-Ver-
fahrens hinaus. 

BIO moniert daneben die Risikobewertung ei-
ner neuen Generation von GVOs, der besonders 
riskanten „Stacked Events“. Damit sind Kombi-
nationen mehrerer genmanipulierter Pflanzen 
gemeint, so etwa der kürzlich von der EU-Kom-
mission für den Import als Lebens- und Futter-
mittel zugelassene „SmartStax“-Mais von Mon-
santo und Dow AgroSciences. Dieser bildet gleich 
sechs verschiedene Insektengifte aus und ist re-
sistent gegen zwei Herbizide, Glyphosat und Glu-
fosinat. In den USA müssen die Stacked Events 
keiner Überprüfung mehr unterzogen werden, 
wenn die Ausgangskomponenten bereits zuge-
lassen sind. In der EU dagegen müssen sie ein 
Bewertungsverfahren durchlaufen. Dieses aller-
dings gilt als völlig ungenügend aufgrund der 
weitgehend unbekannten Wechselwirkungen 
der von diesen Pflanzen ausgebildeten Gifte und 
ihrer wesentlich höheren Giftkonzentrationen.117 

Würde die EU das Vorsorgeprinzip konsequenter 
umsetzen, müssten ihre Risikobewertungsverfahren 
insofern eher noch verschärft und nicht – wie es BIO 
und andere Industrieverbände fordern – im Rahmen 
der TTIP-Verhandlungen auf das US-Niveau abge-
senkt werden. Doch einem verbesserten Verbrau-
cherschutz stehen die mit TTIP vorgesehene unum-
kehrbare Festschreibung von Liberalisierungen sowie 
die Sonderklagerechte für Konzerne im Wege.

6.3. Transatlantischer Abwärtswettlauf bei 
der Lebensmittelsicherheit

Im Bereich der Lebensmittelsicherheit finden sich 
weitere europäische Regulierungen, die US-Expor-
teure gerne im Rahmen der TTIP-Verhandlungen 
fallen sähen, so die Verbote von Wachstumshor-
monen. Der Einsatz von Ractopamin etwa, ein 
das Wachstum von Rindern und Schweinen an-
kurbelnder Futterzusatz, ist in der EU und eini-
gen anderen Ländern verboten, weil es die Tier-
gesundheit beeinträchtigt und die Wirkungen 

113 BCTT 2013: BCTT Working Group Recommendations concerning the Transatlantic Trade and Investment Partnership, Business 
Coalition for Transatlantic Trade, July 2013 

114 Moll, Nathalie 2014: When politics trumps science: the curious case of the EU GMO authorisation system. EurActiv, 12.2.2014
115  Berschauer, Friedrich 2011: Grenzen des Vorsorgeprinzips für den Wirtschaftsstandort, Bayer CropScience, Präsentation, 2.11.2011
116 ASA Comments on TTIP, Stellungnahme bei der USTR-Anhörung zur Transatlantic Trade and Investment Partnership, 10.5.2013: 

http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=USTR-2013-0019-0155
117 Then, Christoph 2013: Cyberkrieg auf dem Acker – Was blüht uns da? Kritische Bestandsaufnahme einer neuen Dimension der 

Gentechnik, Hrsg: Martin Häusling (MdEP), Wiesbaden, Dezember 2013
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auf den Menschen nicht hinreichend untersucht 
sind (etwa Konflikte mit Asthma-Medikamenten). 
Ebenso darf Fleisch, das in die EU eingeführt wird, 
keinerlei Ractopamin-Rückstände aufweisen. Da-
gegen aber laufen Fleischexporteure Sturm, etwa 
der Verband der US- Schweinefleischhersteller 
NPPC (National Pork Producers Council). Da das 
Importverbot nicht auf „solider Wissenschaft“ be-
ruhe, so der NPPC, werde er „kein anderes Ergebnis 
akzeptieren als die Eliminierung des EU-Verbots 
des Ractopamin-Einsatzes“.118  

Ebenso sind vielen US-Exporteuren die strenge-
ren Grenzwerte der EU für Pestizidrückstände 
in Lebensmitteln ein Dorn im Auge. Kartoffel-, 
Soja-, Hopfen- und Kirschproduzenten forderten 
bereits, dass die EU ihre Grenzwerte entweder 
anheben oder die höheren der USA für Importe 
akzeptieren solle.119 So erwarten die US-Kartof-
felhersteller des National Potato Council von den 
TTIP-Verhandlungen die Harmonisierung der 
Grenzwerte oder „die Akzeptanz von US-ameri-
kanischen Rückstandshöchstwerten“.120 

Schließlich verlangen US-Exporteure die Besei-
tigung von EU-Auflagen für die Verwendung 
von Desinfektionsmitteln in der Fleischerzeu-
gung. So werden etwa Hühner in den USA nach 
der Schlachtung in ein Chlorbad getaucht – eine 
Praxis, die in der EU aus hygienischen Gründen 
verboten ist. Aufgrund der extrem hohen und 
ständig steigenden Produktionsgeschwindigkeit, 
die unter den ArbeiterInnen zu zahlreichen Ver-
letzungen führt, können US-Schlachthöfe keine 
hygienischen Schlachtprozesse gewährleisten.121 
Stattdessen werden die mit Fäkalienresten ver-
dreckten Hühner nach der Schlachtung mit Chlor 
desinfi ziert. Das Chlorbad für die Hühner ist inso-
fern eine Folge der miserablen Arbeitsbedingun-
gen in den Schlachthöfen. Die EU dagegen setzt 
auf einen etwas hygienischeren Produktionspro-
zess und erlaubte deswegen bisher nur die Rei-
nigung mit Wasser. Um ihre wenig appetitlichen 
Produkte dennoch nach Europa exportieren zu 
können, verlangen US-amerikanische Fleischver-
arbeiter, darunter auch der Konservenhersteller 
Campbell Soup, eine Aufhebung des EU-Import-
verbots von mit Chlor desinfi ziertem Fleisch.122  

6.4. Gi�tiger Cocktail: Chemikalien im regula-
torischen Wettbewerb

Mit TTIP drohen auch negative Folgen für den 
Umwelt- und Verbraucherschutz in der Chemi-
kalienpolitik, die sich erheblich zwischen EU und 
USA unterscheidet. Die im Juni 2007 in Kraft getre-
tene europäische REACH-Verordnung folgt dem 
Vorsorgeprinzip und schreibt die Zulassung und 
Registrierung sämtlicher Chemikalien vor, die auf 
den Markt gebracht werden. Für die Zulassung 
müssen Unternehmen umfassende Dossiers ein-
reichen, die Informationen über die Eigenschaf-
ten der Chemikalien, Toxizitätsbewertungen und 
von den Antragstellern durchzuführende Sicher-
heitstests über Umwelt- und Gesundheitsrisiken 
enthalten. Es ist die Aufgabe der Unternehmen, 
der Europäischen Chemieagentur ECHA die Unbe-
denklichkeit ihrer Substanzen nachzuweisen. 

Box 8: 
Frühe TTIP-Ernte: EU erlaubt 
Desinfektion mit Milchsäure 

Dass die EU in allen Fragen der Lebensmit-
telsicherheit zu durchaus weitreichenden 
Konzessionen bereit sein könnte, zeigte 
die im Februar 2013 erfolgte Aufhebung 
des Importverbots von US-Rindfleisch, das 
mit Milchsäure desinfi ziert wird. Wie ein 
EU-Verhandler freimütig einräumte, war 
diese Entscheidung ein Zugeständnis an die 
US-Regierung, um deren Ja zu den TTIP-Ver-
handlungen zu erreichen: „Die Vereinigten 
Staaten hatten bestimmte Bedingungen für 
den Start der Verhandlungen gestellt. Wir 
wollten ihnen zeigen, dass Europa liefern 
kann.“123 Wenn die EU schon im Vorhinein 
Schutzstandards über Bord wirft, muss sich 
die Öffentlichkeit darauf einstellen, dass 
die Kommission in den TTIP-Verhandlun-
gen selbst noch wesentlich mehr Errungen-
schaften preisgeben wird.

118 National Pork Producers Council 2013: Comments on the Transatlantic Trade and Investment Partnership, 10.5.2013: 
http://www.nppc.org/wp-content/uploads/P-National-Pork-Producers-Council-USTR-2013-0019-TTIP-5-10-13.pdf

119 Holler, Helge 2013: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): A Threat for European Food Safety Standards? An 
analysis of US corporate interests commissioned by Greenpeace Germany, 10.6.2013 

120 National Potato Council 2013: Comments on the Transatlantic Trade and Investment Partnership, Brief an USTR, 3.5.2013
121 Human Rights Watch 2004: Blood, Sweat, and Fear: Workers’ Rights in U.S. Meat and Poultry Plants, New York
122 Holler, Helge 2013: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): A Threat for European Food Safety Standards? An 

analysis of US corporate interests commissioned by Greenpeace Germany, 10.6.2013
123 Euractiv 2013: In move towards trade talks, EU to lift ban on some US meats, 5.2.2013. http://www.euractiv.com/global-europe/

move-trade-talks-eu-lifts-ban-us-news-517571
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Anders in den USA: Für die nach dem Toxic Sub-
stances Control Act (TSCA) vorgeschriebenen 
Notifizierungen bei der US-Umweltbehörde 
EPA müssen die Unternehmen keinerlei eigene 
Testdaten beibringen. So fehlen bei der großen 
Mehrheit der Notifizierungen Daten zu den che-
mischen Eigenschaften, der Toxizität und den 
Gesundheitsrisiken der Substanzen.124 Zudem 
werden nur jene Chemikalien erfasst, die nach 
dem Inkrafttreten des TSCA auf den Markt ka-
men, d.h. über den Löwenanteil der rund 55.000 
zu der Zeit schon vermarkteten Substanzen gibt 
es überhaupt keine relevanten Informationen. 
Will die EPA eine Chemikalie wegen möglicher 
Risiken vom Markt nehmen, muss sie selbst ein-
deutige Beweise über die Schädlichkeit der Sub-
stanz vor Gericht beibringen. Dies ist eine schier 
unüberwindbare Hürde, da der Behörde die 
nötigen Daten fehlen und sie kaum finanzielle 
Mittel zur Durchführung eigener Tests hat.125 
Durch diese Beweislastumkehr ist es der EPA 
faktisch unmöglich, gefährliche Substanzen zu 
ermitteln, geschweige denn vom Markt zu ent-
fernen. Nur bei rund 200 der über 80.000 auf 
dem Markt befindlichen Chemikalien konnte 
die EPA überhaupt eine Sicherheitsüberprüfung 
durchsetzen.126

Diese eklatanten Regulierungsunterschiede wol-
len Konzerne nun ausnutzen und fordern, dass 
TTIP die gegenseitige Anerkennung der jewei-
ligen Zulassungsverfahren in den USA und der 
EU ermöglichen solle. In seiner Stellungnahme 
für die High Level Working Group on Jobs and 
Growth verlangte der US-Konsumgütermulti 
Procter&Gamble: „Wir möchten, dass EU und 
USA ihre kompatiblen Regulierungssysteme 
für die Chemikalienkontrolle gegenseitig aner-
kennen. Einen Mechanismus zu schaffen, der es 
Aufsichtsbehörden anzuerkennen erlaubt, dass 
sie funktional äquivalente Ansätze verfolgen, 
ließe die existierenden Regulierungssysteme un-
berührt, während Produktion, Verkauf und Nut-
zung von Chemikalien, die auf einem Kontinent 
rechtmäßig zugelassen sind, dies auch auf dem 
anderen Kontinent wären.“127 

Doch die praktische Konsequenz dieser Forde-
rung wäre, dass die in den USA ungeprüften 
Chemikalien, die in unzähligen US-Produkten 
enthalten sind, genauso ungeprüft auf dem EU-
Markt vertrieben werden dürften. Damit würde 
die REACH-Gesetzgebung für US-Waren faktisch 
außer Kraft gesetzt: VerbraucherInnen sähen 
sich völlig unbekannten Gesundheitsrisiken aus-
gesetzt. Auch käme es zu einer Wettbewerbs-
verzerrung zulasten europäischer Erzeuger, die 
REACH-Auflagen erfüllen müssen. Wie das Zen-
trum für internationales Umweltrecht CIEL (Cen-
ter for International Environmental Law) treffend 
schreibt, würde die gegenseitige Anerkennung 
„europäische Bürger der Unfähigkeit von US-Re-
gulierern ausliefern, effektive Maßnahmen der 
Chemikaliensicherheit zu ergreifen“.128

Faktisch würden zwei unterschiedliche Regulierungs-
systeme auf dem EU-Markt in Konkurrenz treten: 
der überaus defizitäre TSCA gegen REACH. Manche 
WissenschaftlerInnen meinen zwar, dieser Wettbe-
werb könne auch zu einer Verbesserung des US-Sys-
tems im Sinne eines besseren Verbraucherschutzes 
führen. Doch sie unterschätzen dabei den enormen 
Einfluss der Konzerne, die Macht des Wettbewerbs 
und damit des Risikos einer Schwächung der europä-
ischen Gesetzgebung – bei nüchterner Betrachtung 
das weitaus realistischere Szenario. 

124 CIEL 2013: Submission of Center for International Environmental Law (CIEL) before the US Senate Committee on Finance, Hearing 
on the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Achieving the Potential, 30.10.2013

125 Gerstetter, Christiane et al. 2013: Legal implications of the EU-US trade and investment partnership (TTIP) for the Acquis Commu-
nitaire and the ENVI relevant sectors that could be addressed during negotiations, European Parliament, Directorate-General for 
Internal Policies, Policy Department, October 2013, IP/A/ENVI/ST/2013-09

126 Hansen-Kuhn, Karen/Suppan, Steve 2013: Promises and Perils of the TTIP. Negotiating a Transatlantic Agricultural Market, IATP/
Heinrich-Böll-Foundation, October 2013

127 Procter&Gamble 2012: P&G input into consultation on regulatory issues for possible future trade agreement between the EU and US 
128 CIEL 2013: Submission of Center for International Environmental Law (CIEL) before the US Senate Committee on Finance, Hearing 

on the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Achieving the Potential, 30.10.2013
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6.5. Endokrine Disruptoren: Freier Handel 
mit hormonellen Schadstoffen

Besonders deutlich wird das Risiko des von TTIP 
angeheizten „regulatorischen Wettbewerbs“ 
auch bei neu auftretenden Risikobereichen wie 
hormonellen Schadstoffen, den sogenannten en-
dokrinen Disruptoren. Damit sind Chemikalien 
gemeint, die in den Hormonhaushalt eingreifen 
und zu erheblichen Gesundheitsschäden gerade 
bei Kindern und Jugendlichen führen können, 
darunter Missbildungen der Geschlechtsorga-
ne, Brust- und Hodenkrebs. Ferner stehen sie im 
Verdacht, zum Auftreten von Allergien, Diabe-
tes, Adipositas und Herz-Kreislauf erkrankungen 
beizutragen. Endokrine Disruptoren fi nden sich 
in unzähligen Produkten wie Nahrungsmitteln, 
Verpackungen, Kosmetika oder Pestiziden. Bei 
rund 550 Chemikalien wird derzeit eine hormo-
nelle Wirksamkeit vermutet, doch nur ganz we-
nige wurden bisher in Europa verboten, so die 
Verwendung von Bisphenol A in Babyflaschen.134 

Die EU-Kommission ist aufgrund verschiedener 
Verordnungen verpflichtet, Kriterien für die Identi-
fi zierung endokriner Disruptoren in Industrieche-
mikalien, Pestiziden und Bioziden zu entwickeln. 
Dies aber alarmiert die Industrie, etwa den Ameri-
can Chemical Council ACC, dem die Großkonzerne 
des Chemie- und Biotechsektors angehören (dar-
unter Dow, Dupont, BASF und Bayer). In seiner TTIP-
Stellungnahme befürchtet der ACC, dass sich die 
Ansätze zur Identifi zierung endokriner Disrupto-
ren „in der EU und den USA signifi kant unterschei-
den werden“, so dass diese Chemikalien künftig 
nicht mehr genutzt werden könnten. „Mangeln-
de regulatorische Kompatibilität bei endokrinen 
Disruptoren könnte erhebliche Auswirkungen auf 
den trans atlantischen Handel sowohl mit Agrar- 
als auch Industriegütern haben“, so der Verband.135 
Zentrales Ziel des ACC ist es, die EU davon abzu-
halten, die hormonellen Schadstoffe gänzlich zu 
verbieten. Stattdessen solle sie Schwellenwerte 
einführen, die deren Nutzung weiterhin ermögli-
chen. 

Pharmakonzerne nutzen TTIP, um nicht 
nur in der EU und den USA, sondern 
weltweit strengen Patentschutz durch-
zusetzen, der ihre hohen Profi te mit Me-
dikamenten garantiert. So wünscht sich 
die Biotechnology Industry Organisation 
(BIO), dass TTIP „das höchst mögliche 
Niveau des geistigen Eigentumsschutzes 
erreicht“.129 BIO wie auch die US-Phar-
mavereinigung PhRMA setzen sich u.a. 
dafür ein, dass ihre Daten über klinische 
Tests möglichst lang geschützt bleiben, 
um sich die lästige Konkurrenz durch 
Nachahmer-Medikamente, die soge-
nannten Generika, vom Hals zu halten. 
Die Testdatenexklusivität sorgt dafür, 
dass Arzneimittelbehörden über meh-
rere Jahre nicht die Testergebnisse der 
Originalpräparate zugrunde legen dür-
fen, wenn sie über Zulassungsanträge 

für Generika befi nden. Selbst diese Tests 
durchzuführen, wäre für die Generika-
hersteller viel zu kostspielig. Zusätzlich 
verlangt PhRMA, dass staatliche Preis-
vorgaben für Medikamente „niemals 
durch eine Referenz zu Generikapreisen“ 
festgesetzt werden sollen. Damit die 
Krankenkassen weiterhin die hochprei-
sigen Originalpräparate ab  rechnen, 
solle dieses Verbot in das TTIP-Kapitel 
über das öffentliche Beschaffungswesen 
integriert werden.130 

BIO verlangt daneben eine enge Ko-
operation der TTIP-Verhandler, um den 
Patentschutz auch gegenüber Drittlän-
dern wie etwa Indien durchzusetzen.131 
Hintergrund ist, dass Indien im März 
2012 einem indischen Generikahersteller 
eine Zwangslizenz zusprach, um eine 

billige generische Version des patent-
geschützten Bayer-Krebsmedikaments 
Nexavar herzustellen. Nach der Erteilung 
der Zwangslizenz sank der Preis für das 
Medikament in Indien von über 5000 
US-Dollar für eine Monatsdosis auf nur 
noch 160 Dollar.132 Daneben verlangt BIO 
verschärfte Grenzkontrollen in der EU und 
den USA, um den Marktzugang ver-
meintlich „gefälschter Medikamente“ aus 
Übersee zu unterbinden. Doch führten 
derartige Kontrollen in der Vergangenheit 
zur Beschlagnahme legaler Generika, 
die die EU nur im Transit passierten, so 
etwa vom Herstellerland Indien auf dem 
Weg nach Afrika und Lateinamerika.133 
Müssten aufgrund solcher verschärften 
Grenzkontrollen die Generikahersteller 
künftig sowohl die EU als auch die USA 
umgehen, würden sich Lieferfristen und 
Preise erhöhen – zum Schaden der Kran-
ken, die auf kostengünstige Medikamente 
angewiesen sind. 

Box 9 
Geistiges Eigentum: Patentschutz auf Kosten der Gesundheit

129 BIO 2013: Transatlantic Trade and Investment Partnership, Comments submitted by Biotechnology Industry Organization (BIO), 
Docket Number: USTR-2013-0019, 10.5.2013

130 PhRMA 2013: Comments Concerning the Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership, 10. Mai 2013
131 BIO 2012: Treatment of Intellectual Property Rights in the EU-US High Level Working Group on Jobs and Growth, Biotechnology 

Industry Organization (BIO), 17.8.2012 
132 Patralekha Chatterjee: India’s fi rst compulsory licence upheld, but legal fi ghts likely to continue. Intellectual Property Watch, 4.3.2013
133 Siehe: http://www.medico.de/media/indische-generika-und-aids.pdf
134 BUND/CHEM Trust/Health&Environment Alliance 2012: Briefi ng: Regulierung endokrin wirkender Chemikalien – Herausforde-

rungen und Lösungen, Berlin
135 Amercian Chemistry Council 2013: Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), USTR-Stellungnahme, 10.5.2013
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7. Schlechtes Klima: 
TTIP, Fracking und Teersande

Gaspreise senken und ihre Abhängigkeit von den 
russischen Gasimporten vermindern. Mehrere ost-
europäische Länder kündigten Anfang des Jahres 
sogar die Gründung einer speziellen Lobbygruppe 
an, die Flüssiggas-Allianz („LNG alliance“), die in den 
USA Druck machen will, damit TTIP die Gasexporte 
liberalisiert. Litauens Botschafter in den USA erklär-
te das Ziel der Allianz zu einer Frage der nationalen 
Sicherheit: „Wir brauchen Ihr Gas, meine Herren, 
um unsere Unabhängigkeit zu sichern.“139 

Der aktuelle Konflikt um die Ukraine spielt der 
Flüssiggas-Allianz in die Hände. Republikanische 
Kongressabgeordnete drängen die US-Regie-
rung, die Energieausfuhr zu beschleunigen. „Eine 
Sofortmaßnahme, die der Präsident ergreifen 
kann und sollte, ist die dramatische Beschleu-
nigung der Genehmigung amerikanischer Flüs-
siggasexporte“, forderte der Republikaner John 
Boehner. Russlands Präsident Putin habe von 
dem langsamen Genehmigungsprozess profi-
tiert und mit den russischen Gasexporten seine 
geopolitischen Ziele finanzieren können. „Wir 
sollten unsere Alliierten nicht dazu zwingen, für 
ihren Energiebedarf von Putin abhängig zu blei-
ben“, so Boehner.140 

Für den Klimaschutz sind die TTIP-Verhandlun-
gen eine besonders schlechte Nachricht. Denn 

es droht eine Ausweitung der Förderung „unkon-
ventioneller“ Öl- und Gasvorkommen und des 
Handels mit fossilen Energieträgern wie Flüssig-
gas und Treibstoffen aus kanadischen Teersanden. 

7.1. Flüssiggas dank Fracking-Boom 

Die massive Ausweitung der Schiefergasförderung 
in den USA erhöht das dortige Erdgasangebot 
und ermöglicht nun auch Gasexporte. Zwar gehen 
die Meinungen über die Dauerhaftigkeit des Gas-
booms in den USA auseinander, doch setzen sich 
vor allem Energiehändler für eine Ausweitung der 
Gasexporte ein. Der größte Teil der Gasausfuhr er-
folgt bisher per Pipeline nach Kanada und Mexiko. 
Um das Gas nun auch nach Europa exportieren zu 
können, muss es zuvor verflüssigt werden. Doch die 
US-Regierung genehmigte bereits den Bau erster 
Flüssiggasterminals, die in den kommenden Jahren 
die Gasverschiffung ermöglichen sollen.138 

Die EU, und hier vor allem viele osteuropäische Mit-
gliedsstaaten, setzen große Hoffungen in die Flüs-
siggasimporte aus den USA. Sie wollen die hiesigen 

In das gleiche Horn blies CropLife, der globale Ver-
band von Agrobiotechkonzernen wie Monsanto, 
Syngenta, Bayer CropScience und BASF. Setze die 
EU die geplanten Kriterien für endokrine Disrup-
toren in Pestiziden um, würden „US-Agrarexporte 
in die EU im Wert von 4 Milliarden US$ blockiert – 
ein unakzeptables Ergebnis für die amerikanische 
Landwirtschaft“, heißt es drohend in der TTIP-Stel-
lungnahme von CropLife. Das Industrielobbying 
trug bereits erste Früchte: Zum Verdruss von Um-
welt- und Verbraucherorganisationen entschied 
die Kommission, die schon für Ende 2013 vorgese-
hene Veröffentlichung der Kriterien für endokrine 
Disruptoren zu verschieben. Erst solle noch eine 
Folgeabschätzung durchgeführt werden.136

Dass die EU-Kommission den USA auch in die-
sem sensiblen Bereich eine Co-Autorenschaft bei 
europäischen Regulierungen verschaffen will, 
verdeutlicht eines ihrer TTIP-Positionspapiere. 
Dieses sieht eine enge transatlantische Abstim-
mung bei der Entwicklung von Risikobewer-
tungsverfahren für neue Bereiche wie endokri-
ne Disruptoren oder Nanomaterialen vor. Dazu 
sollen bereits „in einem frühen Stadium, wann 
immer US-Behörden oder die Kommission damit 
beginnen, neue Kriterien oder neue Gesetzge-
bungen zu entwickeln“, gegenseitige Konsultati-
onen stattfinden.137

136 Siehe: http://www.env-health.org/news/latest-news/article/delay-in-key-eu-policies-on
137 European Commission 2013: Note for the Attention of the Trade Policy Committee, Annex II, Initial Position Paper: Chemicals in 

TTIP, 20.6.2013 
138 Taraska, Gwynne 2013: U.S. Liquefied Natural Gas Exports: A Primer on the Process and the Debate, Center for American Progress, 

5.11.2013
139 Harder, Amy 2014: Europe to America: We Want Your Gas, NationalJournal.com, 16.1.2014. http://www.nationaljournal.com/daily/

europe-to-america-we-want-your-gas-20140116
140 Davenport, Coral/Erlanger, Steven 2014: U.S. Hopes Boom in Natural Gas Can Curb Putin, New York Times, 5.3.2013, http://nyti.

ms/1icJkBi



31

7. Schlechtes Klima: 
TTIP, Fracking und Teersande

einem Brief an den US-Handelsbeauftragten ver-
weist etwa der US-Öl- und Gaskonzern Chevron 
auf seine in Osteuropa erworbenen Explorations-
rechte für Schiefergas, die es zu verteidigen gelte: 
„Chevron betrachtet Investitionsschutz als eines 
unserer weltweit wichtigsten Themen.“ Ein star-
kes Investitionschutzkapitel im TTIP müsse die 
Regierungen dazu verpflichten, die „legitimen“ 
Investorenerwartungen zu respektieren. Auch 
seien Investor-Staat-Klagen unverzichtbar, denn: 
„Chevrons Fähigkeit, weltweit Geschäfte zu ma-
chen und die Investitionen unserer Anteilseigner 
zu schützen, ist von einem starken Streitschlich-
tungsmechanismus abhängig.“145 

Chevron könnte bei einer Rücknahme von Schie-
fergasexplorationsrechten ein internationales 
Schiedstribunal anrufen. Die Entschädigungs-
klage müsste dabei gar nicht unbedingt zu ei-
nem Urteil führen, sondern könnte auch in einer 
Schlichtung enden, die die Regierung zur Wie-
derbewilligung der Explorationsrechte zwingt. 
Werden diese Sonderklagerechte im TTIP er-
möglicht, könnten US-Energiekonzerne gegen 
alle EU-Mitgliedsstaaten vorgehen, die sich dazu 
entscheiden, Fracking zu verbieten – nicht nur die 
neun osteuropäischen Länder, die bisher bilate-
rale Investitionsschutzabkommen mit den USA 
unterzeichnet haben. Die EU-Regierungen könn-
ten dann das gleiche Schicksal erleiden, wie die 
kanadische Provinz Quebec (siehe Box). 

Der kanadische Öl- und Gaskonzern Lone Pine Resources 
beantragte im September 2013 die Einrichtung eines 
Schiedstribunals und verlangte eine Entschädigung von 
250 Millionen US$, weil die kanadische Provinz Quebec 
2011 ein Fracking-Moratorium verhängte und einzelne 
Bohrlizenzen widerrief. Lone Pine nutzte für die Klage die 
Registrierung seiner Dachgesellschaft in dem US-Bundes-
staat Delaware, einer bekannten Finanzoase, und konnte 
sich dadurch auf das Investitionsschutzkapitel der nord-
amerikanischen Freihandelszone NAFTA berufen.146 

Box 10 
Konzerne gegen Fracking-Moratorien: 
Lone Pine vs Kanada

Nach dem US-Recht bedürfen Unternehmen, die 
Flüssiggas exportieren wollen, einer Genehmi-
gung des US-Energieministeriums. Diese Erlaub-
nis gewährt das Ministerium aber nur, wenn es 
nach einer Konsultation die Exporte als mit dem 
öffentlichen Interesse vereinbar betrachtet. Dabei 
prüft es unter anderem, ob die inländische Ener-
gieversorgung durch die Exporte gefährdet wer-
den könnte. Anders ist das Verfahren, wenn es sich 
um Gasexporte in Länder handelt, mit denen die 
USA ein Freihandels abkommen abgeschlossen 
haben, das die Inländerbehandlung beim Erdgas-
handel vorsieht. Diese gelten grundsätzlich als im 
öffentlichen Interesse und werden deswegen au-
tomatisch genehmigt. 

Eine solche Klausel in das TTIP-Abkommen zu in-
tegrieren, gehört zu den überragenden Interessen 
der EU, wie ein Kommissionsmitarbeiter bestätigt: 
„Es gibt keinen Grund, warum die US-Erdgasvor-
kommen nur für Verbraucher in den Vereinigten 
Staaten reserviert sein sollten. (...) Für uns ist das 
eines der wichtigsten Themen im TTIP.“141 Auch ein 
diesbezügliches Positionspapier der Kommission 
nennt „die Beseitigung von Exportbeschränkun-
gen“ als eines der vorrangigen Ziele.142

Doch US-Umweltorganisationen wie der Sierra 
Club befürchten, dass der ungehinderte Flüssig-
gasexport die umweltschädlichen Schiefergasboh-
rungen in den USA noch weiter anheizen könn-
te. Beim dazu angewandten Fracking (Hydraulic 
Fracturing) werden große Mengen Wasser, Sand 
und giftige Chemikalien in Bohrlöcher gepresst, 
um Risse in öl- oder gashaltige Gesteinsschichten 
zu treiben, was die Qualität des Grundwassers be-
einträchtigt und Erdbeben auslösen kann. Zur ne-
gativen Umweltbilanz der Gasexporte gesellen sich 
dann noch die höheren Treibhausgasemissionen, 
die durch die Verflüssigung und den Schiffstrans-
port des Schiefergases entstehen.143 

Geht es nach dem Willen der Energiekonzerne, 
könnten auch die Fracking-Moratorien, die in 
einzelnen EU-Ländern (u.a. Frankreich, Bulgari-
en, Deutschland) und einigen US-Bundesstaaten 
(Vermont, New Jersey, New York) ausgesprochen 
wurden, durch das TTIP angreifbar werden.144 In 

141 EurActiv 2013: EU, US trade talks could usher in cheaper energy imports, 16.12.2013, http://www.euractiv.com/trade/eu-us-trade-
talks-usher-cheaper-news-532380

142 European Commission 2013: EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership: Raw Materials and Energy, Initial EU position 
paper. http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=943

143 Sierra Club 2013: The Transatlantic Free Trade Agreement: What’s at Stake for Communities and the Environment, Washington, 
Juni 2013

144 Für eine Übersicht siehe: Cingotti, Natacha et al. 2014: Fracking auf TTIP komm raus. Wie das EU-USA-Freihandelsabkommen 
Klima- und Umweltschutz untergräbt. Attac, CEO, FOE, PowerShift, Sierra Club, TNI, Kurzstudie, März 2014 

145 Chevron Corporation 2013: Comments on Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership, Chevron Brief an USTR, 7. 
Mai 2013

146 Siehe: http://www.canadians.org/media/lone-pine-resources-fi les-outrageous-nafta-lawsuit-against-fracking-ban
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7.2. Kanadisches Teersandöl  
in europäischen Tanks

Nicht minder problematisch für den Klimaschutz 
wäre ein durch TTIP erleichterter Import von 
Treibstoffen, die aus kanadischen Teersanden 
gewonnen und über die USA nach Europa expor-
tiert werden. Teersande sind unkonventionelle 
Ölvorkommen, deren Ausbeutung enorm ener-
gieaufwändig und umweltschädlich ist. US-Treib-
stoffhersteller, die große Mengen Diesel in die EU 
exportieren, machen derzeit gemeinsam mit der 
kanadischen Regierung Front gegen die EU-Kraft-
stoffqualitätsrichtlinie („fuel quality directive“), 
die 2009 verabschiedet, mangels Ausführungsbe-
stimmungen aber noch nicht umgesetzt wurde. 
Die Richtlinie sieht vor, die Treibhausgasemissio-
nen europäischer Treibstoffe bis 2020 um 6% zu 
senken. Um die Emissionsintensität verschiedener 
Treibstoffe bewerten zu können, schlug die Kom-
mission 2011 Standardwerte vor, nach denen Treib-
stoffe aus Teersand 23% höhere Emissionen als 
jene aus konventionellem Erdöl haben.147

US-Raffinerien beklagen, dass dieser höhere 
Standardwert ihre Exporte in die EU zunichte 

macht, da sie in ihren Treibstoffmischungen auch 
Öl aus kanadischem Teersand verwenden. Der 
US-Verband der Treibstoffhersteller American 
Fuel & Petrochemical Manufacturers AFPM ver-
langte in einer Stellungnahme, die TTIP zu nut-
zen, um diese Regelung zu kippen: „AFPM ist der 
Meinung, dass es keine Differenzierung zwischen 
verschiedenen Ölen geben sollte.“148 Der US-Han-
delsbeauftragte bestätigte bei einer Anhörung, 
dass er die EU-Kommission im Rahmen der 
TTIP-Verhandlungen dazu dränge, die Interessen 
der US-Raffinerien zu berücksichtigen.149 

Besorgnis erregend ist, dass das Lobbying der Öl-
konzerne Erfolg haben könnte: In dem von der 
EU im Januar 2014 veröffentlichten Rahmenwerk 
für die künftige Klima- und Energiepolitik heißt 
es: „Die Kommission hält es nicht für angebracht, 
neue Zielvorgaben (…) für die Treibhausgasinten-
sität von Kraftstoffen im Verkehrsektor oder in 
einem sonstigen Teilsektor für die Zeit nach 2020 
festzulegen“.150 Die Kraftstoffqualitätsrichtlinie 
würde damit obsolet. Dies wäre eine bedeutende 
Konzession an die USA im Rahmen der TTIP-Ver-
handlungen – ein Sieg für die Teersand-Industrie 
und eine bittere Niederlage für den Klimaschutz. 

8. Nichts aus der Krise gelernt:  
Die Liberalisierung der Finanzdienstleistungen

Eines der beängstigendsten Kapitel der TTIP 
betrifft die beabsichtigte Liberalisierung von 

Finanzdienstleistungen. Die bisher verfügba-
ren Verhandlungsdokumente legen den Schluss 
nahe, dass die EU-Kommission aus der verhee-
renden Finanzkrise nichts gelernt hat. Warnungen 
vor Finanzmarktderegulierungen in Freihandelsab-
kommen, wie etwa jene der Stiglitz-Kommission,151 
schlägt sie achtlos in den Wind und geriert sich 
stattdessen als Lobbyistin der Finanzindustrie. 
Die wiederum spekuliert darauf, dass ihr mit der 
TTIP ein weiteres Instrument an die Hand gege-
ben wird, mit dem sie sich gegen unliebsame 
Teile der neuen Finanzmarkt-Gesetze zur Wehr 
setzen kann, die beiderseits des Atlantiks auf den 
Weg gebracht wurden. Weit stärker noch als die 

US-Regierung unterstützt die Kommission dabei 
Industrieforderungen, die es Banken und Fonds 
erlauben, transatlantische Regulierungsunter-
schiede auszunutzen und die für sie günstigsten 
Standards auszuwählen.

In einem TTIP-Positionspapier beklagt die Kom-
mission Regulierungsunterschiede zwischen EU 
und USA, die „nicht vollständig gerechtfertigt“ 
seien und „signifikante Hemmnisse für Handel 
und Investitionen“ darstellen würden. Um diese 
zu vermeiden, solle ein Kooperationsmechanis-
mus die Äquivalenz der jeweiligen Aufsichts-
maßnahmen feststellen und sie anschließend 
gegenseitig anerkennen. Dies würde nicht nur 
einen „größeren und effizienteren Marktplatz 

147 Transport&Environment 2013: A fact-finding trip to the core of the Fuel Quality Directive, Briefing, Juli 2013
148 Amercian Fuel & Petrochemical Manufacturers 2013: Comments on the Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership 

(TTIP), Brief an USTR, 10.5.2013
149 Siehe: http://big.assets.huffingtonpost.com/FromanWaysandMeansResponse.pdf
150 Europäische Kommission 2014: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirt-

schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen Ein Rahmen für die Klima- und Energiepolitik im Zeitraum 2020-
2030, COM/2014/015 final

151 Stiglitz, Joseph E. et al. 2009: Report of the Commission of Experts of the President of the United Nations General Assembly on 
Reforms of the International Monetary and Financial System, United Nations, New York, 21.9.2009
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für EU- und US-Finanzfirmen“ schaffen, sondern 
auch „die Finanzstabilität stärken“.152 Doch ein 
internes Papier verdeutlichte, dass es der Kom-
mission mit ihrem Vorschlag nicht um Finanz-
stabilität geht, sondern darum, den Finanzsektor 
vor den „extraterritorialen Effekten“ US-amerika-
nischer Gesetze zu schützen.153 

Hintergrund des EU-Vorstoßes sind verschiede-
ne Maßnahmen der US-Regierung unter dem 
2010 verabschiedeten Dodd-Frank-Gesetz, wel-
ches die amerikanische Finanzaufsicht nach den 
Krisenerfahrungen grundlegend reformierte. Im 
Schulterschluss mit der Finanzindustrie ging die 
EU gegen mehrere dieser Maßnahmen vor, die sie 
als extraterritorial und diskriminierend geißelte. 
Zu den von der EU kritisierten US-Regeln gehören 
jedoch einige zumindest im Ansatz sinnvolle Maß-
nahmen, so die schärfere Kontrolle der Derivatge-
schäfte von Auslandstöchtern US-amerikanischer 
Banken in London, die höheren Kapitalanforde-
rungen für ausländische Banken auf dem amerika-
nischen Markt oder die sogenannte Volcker-Regel 
zur Trennung des riskanten Investmentbankings 
vom Einlagengeschäft der Banken. 

8.1. Rechtliches Rosinenpicken:  
Derivatehandel und die Rohstoffspekulation

Die USA haben einen guten Grund, die Geschäfte 
der Auslandstöchter US-amerikanischer Banken 
mit riskanten Derivaten wie Kreditausfallversiche-
rungen („credit default swaps“ – CDS) und anderen 
Swaps schärfer zu kontrollieren: Diese spielten eine 
wichtige Rolle beim Zusammenbruch der Invest-

ment Bank Lehman Brothers und der Beinahe-Plei-
te des Versicherungskonzerns AIG im Jahr 2008. AIG 
stand vor der Zahlungsunfähigkeit, nachdem sich 
Mitarbeiter seiner Tochtergesellschaft in London, 
dem globalen Zentrum für Swap-Geschäfte, mit 
den CDS verspekulierten. Um den Zusammenbruch 
zu verhindern, sprang die US-Regierung ein, wurde 
zwischenzeitlich Haupteigentümer von AIG und 
pumpte in drei Rettungspaketen 182 Milliarden US$ 
in den Konzern. Ein Großteil der Rettungsgelder 
diente der Begleichung ausstehender Forderungen 
europäischer Banken, die ihre riskanten Kreditpa-
kete bei der AIG gegen einen Zahlungsausfall versi-
cherten. Die Deutsche Bank etwa erhielt so rund 12 
Milliarden US$ von den US-amerikanischen Steuer-
zahlerInnen.154 

Das Dodd-Frank-Gesetz verlangt nun, dass ein 
großer Teil der Swaps durch sogenannte Clea-
ringhäuser garantiert, mit Sicherheiten unter-
legt und auf regulierten Plattformen, statt wie 
bisher außerbörslich („over the counter“), ge-
handelt wird. Die Finanzindustrie wehrte sich 
massiv dagegen, dass diese Regelung auch für 
die Auslandstöchter von US-Banken gelten soll-
te, die etwa in London mit anderen US-Töchtern 
oder europäischen Banken Swap-Geschäfte 
eingehen. Auch der Bundesverband deutscher 
Banken BdB kritisierte in seiner Stellungnahme 
für die High Level Working Group on Jobs and 
Growth diese Bestimmung als „übermäßig ext-
raterritorial“ und forderte von der zuständigen 
amerikanischen Regulierungsbehörde CFTC, 
„sie sollte nicht einseitig die US-Regeln global 
ausweiten“.155 

152 European Commission 2014: EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership: Cooperation on financial services regulation, 
27.1.2014 

153 European Commission 2013: Regulatory Issues in Financial Services: EU Concept Paper, Brüssel, 2.7.2013, TRADE B1 / 2561517
154 Spiegel Online 2009: US-Regierungshilfen: Deutsche Bank kassierte Milliarden von AIG, 16.3.2009
155 Bankenverband 2012: Comments of German Banks, EU and US 7 September 2012 call for input on regulatory issues for possible 

future trade agreement, 30.10.2012
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Binnenmarktkommissar Michel Barnier schließ-
lich intervenierte zugunsten der Swap-Händler 
der City of London und setzt bei der zuständigen 
US-Regulierungsbehörde CFTC einen Kompromiss 
durch, den sogenannten „Weg vorwärts“ („path 
forward“). Dieser sieht eine Feststellung der Äqui-
valenz der europäischen Verordnung für den au-
ßerbörslichen Derivatehandel EMIR (European 
Market Infrastructure Regulation) mit den Dodd-
Frank-Regeln vor, „was es Marktteilnehmern er-
laubt, ihre Regeln selbst zu wählen“, so das Kom-
promisspapier.156 

Das hier etablierte Prinzip der rechtlichen Rosi-
nenpickerei wird es Banken weiterhin erlauben, 
Regulierungsdifferenzen zum Schaden der Allge-
meinheit auszunutzen. So gibt es etwa in Groß-
britannien im Unterschied zu den USA keinerlei 
Begrenzung für die sogenannte Rehypothekisie-
rung, bei der Banken die von ihren Kreditnehmern 
gestellten Sicherheiten für ihre eigenen Geschäfte 
weiterverwenden.157 Diese höchst riskante Praxis 
gehörte zu den Ursachen der Lehman-Pleite. Die 
schwächere europäische Regulierung schützt so 
vor allem den Handel mit toxischen Wertpapieren 
am Finanzplatz London.

Die von der EU-Kommission im TTIP gewünschte 
Etablierung von Äquivalenz-Regeln könnte auch 
die im Januar 2014 in der EU beschlossene Einfüh-
rung von Positionslimits für Rohstoffderivate im 
Rahmen der reformierten Richtlinie über Wertpa-
pierdienstleistungen (MIFID II) betreffen.158 Nicht-
regierungsorganisationen setzten sich dafür ein, 
dass die EU, ähnlich wie die USA, Begrenzungen 
der Zahl von Warentermingeschäften festlegt, die 
Finanzanleger börslich oder außerbörslich ein-
gehen dürfen, vor allem um die Spekulation mit 
Nahrungsmitteln einzudämmen. Doch hat die 
neue EU-Regelung den Schönheitsfehler, dass die-
se Positionslimits nicht von der europäischen Auf-
sichtsbehörde ESMA festgelegt werden, sondern 
von den Mitgliedsstaaten. ESMA liefert lediglich 
die Berechnungsmethode. Gerade Großbritanni-
en aber, das lange Widerstand gegen diese Reform 
leistete, könnte mit hohen Positionslimits die At-
traktivität seines Finanzplatzes zu steigern versu-

chen. Die Hilfsorganisation Oxfam etwa warnt: „Es 
gibt ein reales Risiko, besonders im Vereinigten 
Königreich, von ineffektiven himmelhohen Limits, 
die einen Abwärtswettlauf zwischen europäischen 
Ländern auslösen.“159

Auch sind, anders als in den USA, die im Vergleich 
zu Agrarderivaten weit bedeutsameren Erdölde-
rivate nach den EU-Regeln von den Positionsli-
mits ausgenommen.160 Dies ist auch aus Pers-
pektive der Ernährungssicherheit eine überaus 
beklagenswerte Lücke, da die Erdölpreise einen 
sehr starken Einfluss auf die Lebensmittelpreise 
ausüben. Setzt die EU-Kommission nun im Rah-
men der TTIP die Äquivalenz der MIFID-Regeln 
mit den entsprechenden US-Vorgaben durch, 
könnten sich die Broker weiterhin ungehindert 
die für sie günstigste Rechtsordnung für den 
Terminhandel aussuchen (auch „regulatorische 
Arbitrage“ genannt). Aufgrund der Lücken der eu-
ropäischen Regulierung würden sie ihr Derivat-
geschäft von den USA auf die EU-Handelsplätze 
verlagern. 

Um gegen Positionslimits vorzugehen, könnten 
sich die Terminhändler daneben auf die Markt-
zugangsklauseln des TTIP-Investitions- und 
Dienstleistungskapitels berufen. In dem durch-
gesickerten EU-Entwurf dieses Kapitels listet Ar-
tikel 4 Maßnahmen auf, „die eine Vertragspartei 
weder beibehalten noch ergreifen darf“, darunter 
auch „Begrenzungen der Gesamtzahl von Dienst-
leistungsoperationen oder der Gesamtmenge 
des Dienstleistungsoutputs, die in bestimmten 
numerischen Einheiten in der Form von Quoten 
ausgedrückt werden“.161 Dieses Verbot von Men-
genbegrenzungen ließe sich u.U. auch auf Posi-
tionslimits anwenden, die die Zahl oder den Ge-
samtwert von Terminkontrakten einschränken, 
die Finanzinvestoren erwerben dürfen.162 

8.2. Kampf der Banken gegen amerikanische 
Kapitalanforderungen 

Auch bei einem anderen überaus sensiblen The-
ma machte sich EU-Kommissar Michel Barnier 
zum Anwalt der europäischen Bankinteressen. Im 

156 CFTC 2013: The European Commission and the CFTC reach a Common Path Forward on Derivatives, Pressemitteilung, 11.7.2013
157 Morgan, Peter J.R. 2012: Rehypothecation should be banned – or at least capped, www.mindfulmoney.co.uk, 6.2.2012
158 Council of the European Union 2014: Markets in Financial Instruments: Council confirms agreement with EP, Pressemitteilung, 

Brüssel, 19.2.2014 
159 Oxfam International 2014: EU deal on curbing food speculation comes none too soon, Pressemitteilung, 15.1.2014
160 Carr, Gillian 2014: Energy traders breathe sigh of relief over Mifid II position limits, risk.net, 22.1.2014
161 Im Original: “Limitations on the total number of service operations or on the total quantity of service output expressed in terms 

of designated numerical units in the form of quotas” (…), siehe: European Commission 2013: TTIP negotiations: Modified EU draft 
proposals on trade in services, investment and electronic commerce, TRADE B1, B2/asc / 2557028, Brüssel, 2. Juli 2013

162 WEED 2013: Finanzdienstleistungen im geplanten EU-US-Handelsabkommen TTIP. Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung, 
Infoblatt, Berlin, Dezember 2013
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April 2013 beschwerte er sich in einem Brief an den 
seinerzeitigen Chef der US-Zentralbank FED, Ben 
Bernanke, über die neuen Kapitalanforderungen, 
die die Amerikaner ausländischen Banken in den 
USA auferlegen wollten. Diese würden den Aus-
landsbanken „höhere Kosten“ aufbürden, seien 
„diskriminierend“ und nicht zu rechtfertigen, da 
die Banken bereits in ihren Heimatländern einer 
konsolidierten Aufsicht unterliegen.163 Die Europe-
an Banking Federation EBF, der EU-weite Zusam-
menschluss privater Bankenverbände, sekundier-
te und warnte die FED, „dieser Vorschlag könnte 
ein weiteres Hindernis für den erfolgreichen Ab-
schluss der TTIP-Verhandlungen sein“.164 Derweil 
drohte der Bundesverband deutscher Banken der 
FED damit, seine guten Verbindungen in die Po-
litik spielen zu lassen: Die Finanzindustrie werde 
europäische Aufseher zu Vergeltungsmaßnah-
men gegen US-Banken drängen und die Handels-
politiker auffordern, die Kapitalanforderungen 
zum TTIP-Thema zu machen.165

Doch die im Februar 2014 von der FED mit eini-
gen Konzessionen an die Europäer beschlossenen 
neuen Eigenkapitalanforderungen sind überaus 
gerechtfertigt, auch wenn sie höher als in manch 
anderen Ländern ausfallen. Denn schließlich nah-
men auch Auslandsbanken während der Finanz-
krise Notkredite der US-Zentralbank in Anspruch, 
darunter auch die Deutsche Bank.166 Europäische 
Geldhäuser, deren US-Töchter bisher nahezu ohne 
Eigenkapital operierten, zur eigenen Risikovorsor-
ge zu zwingen und damit die SteuerzahlerInnen 
zu schonen, ist nur zu begrüßen. Umso beunru-
higender wäre es aber, wenn es den europäischen 
Banken gelänge, die Eigenkapitalvorschriften 
durch TTIP wieder zu unterminieren. 

8.3. Mit TTIP Trennbankenregeln  
unterlaufen

Schließlich kann auch die Umsetzung der im 
Dezember 2013 in den USA beschlossenen 
Volcker-Regel, der von den Wallstreet-Firmen am 
heftigsten bekämpfte Teil des Dodd-Frank-Geset-
zes, zum Gegenstand der regulatorischen Koope-
ration unter TTIP werden. So jammert etwa der 

Bundesverband deutscher Banken über „negative 
Folgen der Volcker-Rule“ für ausländische Banken 
mit Geschäftsaktivitäten in den USA. Die mit die-
ser Regel vorgesehene Trennung des Investment-
bankings vom Einlagengeschäft beschränkt den 
sogenannten Eigenhandel der Banken und damit 
die Möglichkeit, riskante Geschäfte mit den Spar-
geldern der Kunden zu machen. In der EU gibt es 
bisher keine verbindliche Trennbankenregelung. 
Ein diesbezüglicher Gesetzesvorschlag von Bin-
nenmarkt-Kommissar Barnier gründet auf den 
zahnlosen Trennbankgesetzen Deutschlands 
und Frankreichs und ist dem gemäß weit schwä-
cher als das US-Pendant.167 

Die Deutsche Bank und andere EU-Geldhäuser 
mit Niederlassungen in den USA ärgern sich nun 
aber darüber, dass die Volker-Regel ihre Zocker-
geschäfte mit US-Geschäftspartnern außerhalb 
der USA behindert, etwa in London oder Frank-
furt. TTIP könnte es ihnen nun ermöglichen, sich 
dieser lästigen Auflagen zu entledigen. Zwar 
betont die EU-Kommission in ihrem Positions-
papier, sie wolle nicht in die laufende US-Ge-
setzgebung zur Volcker-Regel eingreifen,168 doch 
der durchgesickerte EU-Entwurf für das TTIP- 

163 http://www.efinancialnews.com/story/2013-04-23/barnier-letter-to-bernanke-on-regulation
164 European Banking Federation 2013: Enhanced Prudential Standards and Early Remediation Requirements for Foreign Banking 

Organizations and Foreign Nonbank Financial Companies, Brief an die FED, 18.4.2013 
165 Bundesverband deutscher Banken 2013: Comments of the Association of German Banks on Enhanced Prudential Standards and Early 

Remediation Requirements for Foreign Banking Organizations and Foreign Non-bank Financial Companies, Brief an die FED, 26.4.2013
166 Armour, Stephanie/Tracy, Ryan 2014: US Notenbank legt Regeln für ausländische Banken fest, www.wsj.de, 19.2.2014 
167 Jenkins, Patrick 2014: ‘Barnier rule’ looks like a shadow of what it set out to be, FT.com, 6.1.2014. Jones, Huw 2014: EU bank trading 

plan stops short of US Volcker Rule, Reuters.com, 6.1.2014
168 European Commission 2014: EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership: Cooperation on financial services regulation, 

27.1.2014
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Investitions- und Dienstleistungskapitel beweist, 
dass deren Bestimmungen sehr wohl auf der 
Agenda stehen. Denn im Artikel 51 nennt der Ent-
wurf explizit den Eigenhandel der Banken („tra-
ding for own account“) als einen der von TTIP zu 
liberalisierenden Bereiche. Nach dieser Klausel 
soll der Eigenhandel mit sämtlichen erdenkli-
chen Finanz instrumenten erlaubt werden, ein-
schließlich riskanter Derivate wie der Swaps. 

Zwar billigt die EU-Kommission im Artikel 52 ihres 
TTIP-Entwurfs auch eine Ausnahmeklausel für die 
Finanzaufsicht zu („Prudential carve-out“), doch 

9. Im Zugriff der NSA: 
Freifahrtschein für DatenmissbrauchGeht es nach der EU-Kommission, wird die TTIP künftig auch die Möglichkeit bieten, Umschul-

dungsverhandlungen durch Spekulantenklagen zu konterkarieren. So schlägt sie in ihrem Entwurf 
des Investitions- und Dienstleistungskapitels eine Defi nition von Investitionen vor, die auch „An-
leihen, Obligationen, Kredite und andere Schuldeninstrumente“ umfasst.170 Diese Defi nition ist ein 
Einfallstor für Anleihespekulanten, die gegen Schuldenschnitte von Krisenstaaten rebellieren, wie 
dies bereits im Fall Argentiniens und Griechenlands geschah. 

Abaclat vs Argentinien
Nach der schweren Wirtschaftskrise 2001/02 wurde Argentinien zahlungsunfähig und bot den 
Inhabern argentinischer Staatsanleihen später einen Tausch ihrer Papiere gegen neue Anleihen mit 
geringerem Wert an. Der Großteil der Anleihegläubiger willigte ein, eine Minderheit jedoch nicht. 
Zu den opponierenden Anleihebesitzern gehörten 60.000 ItalienerInnen, die eine Klage bei einem 
ICSID-Tribunal einreichten und sich dazu auf das italienisch-argentinische BIT stützten. Die Kläger 
machten eine Verletzung des Prinzips der „billigen und gerechten Behandlung“ geltend. Das ICSID 
akzeptierte die Klage im Jahr 2011 und begründete dies u.a. damit, dass nach dem zugrunde liegen-
den BIT auch der Erwerb von Staatsanleihen eine Investition darstelle. Die endgültige Entscheidung 
steht allerdings noch aus. Die Anleihegläubiger fordern mehr als eine Milliarde US-Dollar Entschä-
digung.171 

Poštová Bank vs Griechenland
Die slowakische Poštová Bank kaufte 2010 Staatsanleihen Griechenlands, nachdem die Ratin-
gagenturen diese wegen des Risikos der griechischen Zahlungsunfähigkeit längst auf „Schrott-
status“ herabgesetzt hatten. Die slowakische Bank verweigerte sich dem 2012 erfolgten Anlei-
hetausch Griechenlands und machte Millionenverluste durch den Schuldenschnitt geltend. Um 
diese wieder einzutreiben, klagt sie nun vor dem ICSID unter Ausnutzung des BITS zwischen der 
Slowakischen Republik und Griechenland.172

Box 11
Spekulanten gegen Schuldenschnitt

diese fällt überaus schwach aus. So dürften Maß-
nahmen zum Schutze von Spareinlagen oder der Fi-
nanzstabilität „nicht belastender sein als nötig, um 
ihr Ziel zu erreichen“.169 Der hier angelegte Notwen-
digkeitstest aber zwingt die Regierungen im Streit-
fall nachzuweisen, dass es keine weniger handels-
beeinträchtigenden Alternativen zu ihren Auflagen 
gegeben hat – eine erhebliche Einschränkung ihres 
politischen Handlungsspielraums. Schiedsgerichte 
könnten so etwa die Notwendigkeit von Schulden-
schnitten in Frage stellen, mit denen Krisenstaaten 
die Forderungen ihrer Gläubiger auf ein erträgliche-
res Maß stutzen (siehe Box). 

169 Im Original: “These measures shall not be more burdensome than necessary to achieve their aim.” Siehe: European Commission 
2013: TTIP negotiations: Modifi ed EU draft proposals on trade in services, investment and electronic commerce, TRADE B1, B2/asc 
/ 2557028, Brüssel, 2. Juli 2013

170 Siehe das durchgesickerte Investitions- und Dienstleistungskapitel: European Commission 2013: TTIP negotiations: Modifi ed EU 
draft proposals on trade in services, investment and electronic commerce, TRADE B1, B2/asc / 2557028, Brüssel, 2. Juli 2013

171 http://www.italaw.com/cases/35
172 Olivet, Cecilia/Eberhardt, Pia 2014: Profi ting from crisis – How corporations and lawyers are scavenging profi ts from Europe’s crisis 

countries, CEO/TNI, Amsterdam/Brüssel, März 2014
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9. Im Zugriff der NSA:  
Freifahrtschein für Datenmissbrauch

Die Schnüffelei von US-Geheimdiensten wie 
der NSA (National Security Agency), die der 

Whistleblower Edward Snowden an die Öffent-
lichkeit brachte, könnte dank TTIP eine ebenso 
ungehinderte Fortsetzung finden wie der kom-
merzielle Datenmissbrauch. Vor allem besteht 
die Gefahr, dass das Abkommen dem transatlan-
tischen Datenschutz erhebliche Hürden in den 
Weg legen wird. So könnten die Versuche, einen 
effektiven Schutz der Privatsphäre in existieren-
den transatlantischen Kooperationsverträgen 
zum Datenverkehr durchzusetzen, an künftigen 
TTIP-Verpflichtungen scheitern. Die erheblichen 
Lücken des Safe Harbour- oder des SWIFT-Ab-
kommens stehen womöglich bald unter dem 
Schutz des Freihandelsabkommens.  

9.1. Sicherer Hafen für digitalen Handel

Das Safe-Harbour-Abkommen, das EU und USA 
im Jahr 2000 unterzeichneten, erlaubt es ame-
rikanischen Konzernen, die Daten europäischer 
Kunden in die USA zu transferieren, ohne die 
strengeren EU-Datenschutzauflagen einhalten 
zu müssen. Die EU anerkennt mit diesem Ab-
kommen die völlig ineffektive Selbstregulierung 
der US-Unternehmen, die sich die vermeintliche 
Einhaltung des Datenschutzes selbst zertifizieren 

dürfen. Da dieses System aber keine unabhän-
gige Überprüfung kennt, haben sich zahlreiche 
US-Unternehmen als Safe-Harbour-Teilnehmer 
zertifiziert, ohne dessen Prinzipien einzuhalten. 
Sie gaukeln ihren Kunden Datenschutz vor, den 
sie überhaupt nicht gewährleisten.175 Dadurch 
können sie völlig willkürlich mit den aus der EU 
importierten personenbezogenen Daten umge-
hen: sie unbegrenzt speichern, zu Werbezwecken 
missbrauchen, an Dritte weitergeben oder ver-
kaufen. 

Hinzu kommt, dass die US-Geheimdienste re-
gelmäßig die Daten von Telefonkunden und In-
ternetnutzerInnen absaugen, wie bereits das von 
Edward Snowden enthüllte PRISM Programm 
zeigte. In dessen Rahmen arbeiten Internetkon-
zerne wie Microsoft (Skype), Google (YouTube), 
Facebook, Yahoo und Apple mit der NSA zu-
sammen, erlauben den Zugriff auf ihre Daten 
und verpflichten sich zur Geheimhaltung. Die 
Genehmigungen für die PRISM-Zugriffe erteilt 
das US-Geheimgericht FISC.176 Mit dem ebenfalls 
von Snowden enthüllten MUSCULAR-Programm 
zapft die NSA daneben außerhalb der USA Glas-
faserkabel von Firmen wie Google und Yahoo an. 
Für diese nicht in den USA erfolgenden Zugriffe 
benötigt sie keinerlei rechtliche Genehmigung.177 

Doch die US-Regierung hat erhebliche Bauch-
schmerzen mit den weitreichenden Forderungen 
der EU-Kommission. In einem internen Bericht 
für den Handelsauschuss des EU-Rats über die Er-
gebnisse der dritten TTIP-Verhandlungsrunde im 
Dezember 2013 berichtet die Kommission über 
die „starke Opposition“ der USA gegenüber ihren 
Ideen. So sei es den Amerikanern nicht möglich, 
der von der EU geforderten restriktiven Formulie-
rung der Ausnahmeklausel für die Finanzaufsicht 
zuzustimmen. Auch weigerten sie sich, die regu-
latorische Kooperation bei Finanzdienstleistun-
gen in die TTIP aufzunehmen. Die EU-Verhandler 
schlussfolgerten, dass diese Frage wohl auf politi-
scher Ebene entschieden werden müsse.173 

Dieser Konflikt zeigt, dass KritikerInnen der Fi-
nanzmarktliberalisierung in den USA derzeit 
mehr Gehör finden als in der EU. Zu diesen kri-
tischen Stimmen gehört auch der US-Finanzju-
rist Professor Michael Barr, einer der Architekten 
der Dodd-Franck-Gesetzgebung. Barr fordert, 
die Finanzregulierung gänzlich aus TTIP auszu-
klammern: „Das letzte, was wir brauchen, ist ein 
weiterer Prozess, vor allem einer, der nicht auf die 
Vermeidung eines weiteren Finanzkollapses ab-
zielt (…). Handelsverhandlungen würden nur als 
Einbahnstraße dienen, um Reformen zurückzu-
drehen und nicht, um sie voranzubringen.“174

173 Council of the European Union 2014: Transatlantic Trade and Investment Partnership: Report of the 3rd Negotiation Round, DS 
1011/14, Brüssel, 8.1.2014

174 Barr, Michael 2013: Keep Financial Regulation Out of US-EU Trade Talks, Brookings, 30.7.2013. http://www.brookings.edu/research/
opinions/2013/07/30-financial-regulation-europe-barr

175 Lischka, Konrad 2013: Prüfbericht zu Safe Harbour: US-Konzerne täuschen EU-Bürger beim Datenschutz, Spiegel Online, 8.10.2013
176 http://de.wikipedia.org/wiki/PRISM
177 Krem, Matthias/Lischka, Konrad/Reißmann, Ole 2013: Überwachungsaffäre: NSA greift Millionen Nutzerdaten von  

Google und Yahoo ab, Spiegel Online, 30.10.2013
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Da das Safe-Harbour-Abkommen mit den USA 
dem Missbrauch mit europäischen Daten Tür und 
Tor öffnet, und diese zudem in die Hände der Ge-
heimdienste fallen können, fordern Datenschüt-
zer schon lang die Revision dieses Abkommens. 
Der Leiter des Unabhängigen Landeszentrums 
für Datenschutz in Schleswig-Holstein, Thilo Wei-
chert, forderte: „Aus Datenschutzsicht könnte es 
nur eine Konsequenz aus den bisherigen Erfahrun-
gen geben – Safe Harbour sofort zu kündigen.“178

9.2. Terrorfahndung:  
Europäische Konten im Visier

Nicht minder löchrig ist das 2010 zwischen der 
EU und den USA unterzeichnete SWIFT-Abkom-
men zur Übermittlung europäischer Zahlungs-
verkehrsdaten in die USA, die dort für Zwecke 
der Terrorismusbekämpfung ausgewertet wer-
den. Dieser Vertrag erlaubt es US-Sicherheits-
behörden die Daten über grenzüberschreitende 
Überweisungen des Kommunikationsnetzes von 
SWIFT abzufragen, einer weltweiten Genossen-
schaft von 10.000 Finanzinstituten mit Sitz in 
Belgien. Damit erhalten die Amerikaner Informa-
tionen über die internationalen Überweisungen 
europäischer Bankkunden, auch jenen innerhalb 

der EU. Laut einem Bericht der EU-Kommission 
aber verstoßen die USA systematisch gegen die 
Datenschutzauflagen des SWIFT-Abkommens. 
So würden diese ihre zahlreichen Suchabfragen 
nicht wie gefordert eingrenzen – der Bericht 
spricht von 27.000 Abfragen wegen Terrorver-
dachts – und die Daten europäischer Bankkun-
den ohne Anlass und auf Vorrat speichern.179 
Die mögliche Konsequenz dieses unbegrenzten 
Transfers europäischer Bankdaten: Wer in Euro-
pa etwa für US-kritische Organisationen spendet, 
könnte auf den schwarzen Listen amerikanischer 
Terrorbekämpfer landen und z.B. mit einem 
US-Einreiseverbot belegt werden.180 

Nach einer Auswertung der Massenüberwachung 
europäischer BürgerInnen durch die US-Dienste 
forderte das Europaparlament am 12. März 2014, 
die EU solle sowohl das Safe Harbour- als auch 
das SWIFT-Abkommen aussetzen. In ihrer Reso-
lution warnen die Abgeordneten ferner, dass „die 
Zustimmung des Europäischen Parlaments zum 
TTIP-Abkommen gefährdet sein könnte, falls die 
pauschale Massenüberwachung (…) nicht voll-
ständig aufgegeben“ wird. Das Parlament werde 
dem Abkommen nur zustimmen, wenn die euro-
päischen Grundrechte gewahrt bleiben. Zudem 
könne das europäische Datenschutzrecht auch 
nicht als eine „willkürliche oder ungerechtfertig-
te Diskriminierung“ angesehen werden.181 

Industrielobbyisten wie BusinessEurope und 
die US Chamber of Commerce dagegen erwar-
ten von TTIP, dass die Daten zwischen EU und 
USA „frei fließen“ können. Auch seien „unnötig 
strenge und divergierende Ansätze zum Schutz 
der Privatsphäre“ und des Datenschutzes „um je-
den Preis zu verhindern“. Stattdessen sollten die  
„liberalsten Ansätze“ verfolgt werden.182 Nach 
den Vorstellungen der Business Coalition for 
Transatlantic Trade müsse TTIP einen Rahmen 
setzen, um „Flexibilität beim Datenschutz und 
eine fortgesetzte Zusammenarbeit bei Sicher-
heitsfragen zu ermöglichen“. Das Abkommen 
solle daneben Auflagen verbieten, die Dienst-
leister zur Nutzung „lokaler Server“ zwingen.183 
Das Konzerninteresse an der Umgehung des aus 
ihrer Sicht „unnötig strengen“ Datenschutzes ist 
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178 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig Holstein 2010: 10 Jahre Safe Harbour – viele Gründe zum Handeln, kein 
Grund zum Feiern, Pressemitteilung, 23.7.2010. 179 Schult, Christoph 2011: Bankdaten-Debakel: Amerikaner verstoßen gegen 
SWIFT-Abkommen, Spiegel Online, 31.3.2011

180 Breyer, Patrick: Abhören als Dienstleistung, www.faz.net, 14.3.2014
181 European Parliament 2014: Report on the US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and 

their impact on EU citizens’ fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs, Rapporteur: Claude 
Moraes, (2013/2188(INI)), A7-0139/2014, 21.2.2014 

182 BusinessEurope-U.S. Chamber of Commerce 2012: Submission to the Public Consultation by European Commission – DG Trade on 
the U.S.-EU High-Level Working Group on Jobs and Growth

183 BCTT 2013: BCTT Working Group Recommendations concerning the Transatlantic Trade and Investment Partnership, Business 
Coalition for Transatlantic Trade, July 2013
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10. Demokratie statt TTIP

Gebot der Stunde. Es bedarf einer alternativen, 
zukunftsfähigen Wirtschaftspolitik zugunsten 
der Allgemeinheit – der 99%, die unter dem an-
dauernden Angriff auf den Sozialstaat zu leiden 
haben. Wir brauchen strenge Umwelt-, Gesund-
heits- und Sozialstandards und eine Entwaff-
nung der Finanzmärkte. Wir brauchen Demo-
kratie und Transparenz statt Geheimniskrämerei 
und Überwachung.  

Die Behauptung von allgemeinem Wohlstand 
durch Liberalisierung dient einzig Partikularin-
teressen, wie Nobelpreisträger Joseph Stiglitz 
betont: „In Wahrheit jedoch haben wir ein ge-
steuertes Handelssystem geschaffen, bei dem 
Konzerninteressen an erster Stelle stehen, und 
einen Verhandlungsprozess, der undemokratisch 
und nicht transparent ist.“ Die Intransparenz habe 
einen guten Grund: Die Unterhändler werden „fast 
mit Sicherheit auf den niedrigsten gemeinsamen 
Standard drängen.“ Laut Stiglitz „besteht die echte 
Gefahr, dass grundlegende Werte wirtschaftlichen 
Interessen geopfert werden.“189 Diese Gefahr ab-
zuwenden, ist die Herausforderung für die Zivil-
gesellschaft. Die transatlantische Partnerschaft 
muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden: Wir 
brauchen Demokratie statt TTIP! 

Als die Freihandelsfreunde den Startschuss 
für die TTIP-Verhandlungen gaben, sprühten 

sie vor Optimismus. In zwei Jahren schon sollte 
das Vertragswerk stehen.186 „Wir richten unseren 
Blick auf die Belohnung, und wir werden Erfolg 
haben“, gab sich Kommissionspräsident Barroso 
siegesgewiss.187 Michael Froman, der US-Han-
delsbeauftragte, bekräftigte die Entschlossen-
heit beider Seiten, „das mit einer Tankfüllung 
zu schaffen“.188 Doch ignorieren die Freihändler 
abermals Wünsche und Sorgen der Menschen. 
Zu oft schon haben sich ihre blumigen Wohl-
standsversprechen in Luft aufgelöst. Vor allem 
die globale Finanzkrise führte der Öffentlichkeit 
die enormen Risiken der enthemmten Libera-
lisierung und Deregulierung vor Augen. Viele 
Menschen haben gelernt, dass Konzerne streng 
kontrollierte Auflagen brauchen, um das Allge-
meinwohl vor ihnen zu schützen – eine Lehre, der 
sich die herrschende Politik noch immer hartnä-
ckig verschließt.

So kann es nicht verwundern, dass der Wider-
stand gegen TTIP auf beiden Seiten des Atlantiks 
wächst. Dieses Abkommen ist überflüssig wie 
ein Kropf – die falsche Maßnahme zur denk-
bar ungünstigsten Zeit. Re-Regulierung ist das 

184 European Commission 2013: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat, Wiederherstellung des 
Vertrauens beim Datenaustausch zwischen der EU und den USA, COM/2013/0846 final

185 European Commission 2013: TTIP negotiations: Modified EU draft proposals on trade in services, investment and electronic com-
merce, TRADE B1, B2/asc / 2557028, Brüssel, 2. Juli 2013

186 Akhtar, Shayerah Ilias/Jones, Vivian C. 2014: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Negotiations, Congressional 
Research Service CRS, 4. Februar 2014

187 Barroso, José Manuel D. 2013: Statement by President Barroso on the EU-US trade agreement with U.S. President Barack Obama, 
the President of the European Council Herman Van Rompuy and UK Prime Minister David Cameron, Speech/13/544, 17. Juni 2013

188 Froman, Michael 2013: Remarks by United States Trade Representative Michael Froman at the Transatlantic Trade and Investment 
Partnership First Round Opening Plenary, USTR, Washington, 8.7.2013

189 Stiglitz, Joseph 2013: Die Freihandelsfarce, Project Syndicate, 4. Juli 2013. http://www.project-syndicate.org/commentary/transat-
lantic-and-transpacific-free-trade-trouble-by-joseph-e--stiglitz/german

leicht nachvollziehbar, wenn man sich den öko-
nomischen Wert personenbezogener Daten vor 
Augen hält. Nach Angaben der EU-Kommission 
wurden die Daten der EU-BürgerInnen für das 
Jahr 2011 auf 315 Milliarden Euro geschätzt. Bis 
zum Jahr 2020 solle dieser Wert auf jährlich eine 
Billion Euro steigen.184

Um die Profite mit personenbezogenen Daten 
nicht zu gefährden, enthält der durchgesickerte 
EU-Entwurf für das TTIP-Investitions- und Dienst-
leistungskapitel bereits einige Vorkehrungen. So 
verlangt Artikel 56, dass die Vertragsparteien Fi-
nanzdienstleistern den grenzüberschreitenden 

Transfer von Informationen zu Datenverarbei-
tungszwecken erlauben sollen. Die Vertraulich-
keit elektronischer Daten indes darf laut Artikel 
48 zwar geschützt werden, dies aber nur „ohne 
den Handel mit Dienstleistungen zu beschrän-
ken“.185 Ein aus Datenschutzgründen verfüg-
ter Stopp des Transfers europäischer Daten in 
die USA könnte also als ein Verstoß gegen das 
Freihandelsabkommen gewertet werden. Der 
kommerzielle Missbrauch dieser Daten und ihr 
Absaugen durch US-Geheimdienste stünden fak-
tisch unter dem Schutz von TTIP. Das Abkommen 
würde so die weitere ungehinderte Ausspähung 
der EuropäerInnen durch die NSA ermöglichen. 
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Box 12 

Weiterführende Informationen zu TTIP 
finden Sie im Internet unter folgenden Adressen:

Deutschland
 PowerShift 

http://power-shift.de

 Bündnis TTIP Unfairhandelbar
http://www.ttip-unfairhandelbar.de/

 Attac-Kampagne Freihandelsfalle TTIP
http://www.attac.de/ttip

 Campact
https://www.campact.de/ttip/

 Bund fur Umwelt und Naturschutz BUND:
http://www.bund.net

 ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
https://www.verdi.de/

 Deutscher Gewerkschaftsbund
www.dgb.de

 Arbeitsunrecht in Deutschland
http://arbeitsunrecht.de/ttip-stoppen/

Europäische Union
 Corporate Europe Observatory (CEO)

http://corporateeurope.org

 Durchgesickerte Verhandlungstexte 
zum Investitionsschutz
http://eu-secretdeals.info/

 Seattle to Brussels Network
http://www.s2bnetwork.org/

 Friends of the Earth Europe
https://www.foeeurope.org/

USA
 Public Citizen

www.citizen.org

 Citizens Trade Campaign
www.citizenstrade.org

 AFL- CIO
http://www.aflcio.org/

 Teamsters
http://teamsters.org

 Sierra Club
www.sierraclub.org

 Institute for Agriculture and Trade Policy IATP
www.iatp.org
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